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EinstEllung

Mitbestimmung auch bei zeitlich kurz be-
fristeter Einstellung

VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 13.11.2022 – PL 15 S 411/22 

Bei dem Ausschluss der Mitbestimmung nach § 75 Abs. 1 Satz 1 LPVG-BW für Personalan-
gelegenheiten von Beschäftigten, die voraussichtlich nicht länger als zwei Monate Beschäf-
tigte sein werden, handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand. Auch bei Einstellungen, 
die zunächst nur für längstens zwei Monate vereinbart werden, ist die Mitbestimmung des 
Personalrats daher die Regel.

Eine Dienststelle aus dem Bereich einer Uni-
versität nutzte regelmäßig die Regelung des 
§ 75 Abs. 1 Nr. 2 Landespersonalvertretungs-
gesetz Baden-Württemberg (LPVG-BW; siehe 
Randspalte) und befristete Neueinstellungen 
bis maximal 2 Monate. Sie vereinbarte dies in 
einem Arbeitsvertrag schriftlich mit dem je-
weiligen Beschäftigten und beteiligte den Per-
sonalrat dabei in scheinbarer Gesetzeskonfor-
mität erst gar nicht. Auch eine Unterrichtung 
des Personalrats über eine solche Einstellung 
wurde nicht vorgenommen. Die Dienststelle 
begründete die unterlassene Beteiligung des 
Personalrats damit, dass arbeitsvertraglich mit 
dem Beschäftigten eine Beschäftigung von 
unter 2 Monaten vereinbart worden sei und 
deshalb eine Beteiligung entfalle. Nach Ablauf 
der so vorgenommenen Befristung wurde dem 
Personalrat dann regelmäßig mitgeteilt, dass 
das bisher auf maximal 2 Monate befristete Ar-
beitsverhältnis nun dauerhaft entfristet wird. 
Weil eine Mitbestimmung bei der Entfristung 
eines Arbeitsverhältnisses im LPVG-BW nicht 
ausdrücklich geregelt sei, bestünde kein Mitbe-
stimmungsrecht bei der Entfristung, meinte die 
Dienststelle. Das Ergebnis dieser Vorgehens-
weise war der systematische Entfall der Mit-
bestimmung des Personalrats bei erstmaligen 
Einstellungen/Befristungen. Damit wäre im 
Ergebnis die Mitbestimmung eines Personal-
rats bei erstmaligen Einstellungen/Befristun-
gen vollständig entfallen.
Der Personalrat war jedoch damit nicht einver-
standen und leitete zur Feststellung der Recht-
mäßigkeit dieser Vorgehensweise ein Be-
schlussverfahren ein. Das VG Sigmaringen 

hatte in 1. Instanz dem Personalrat Recht gege-
ben.

Das sagt das Gericht

Nunmehr hat auch der Verwaltungsgerichts-
hof (VGH) Baden-Württemberg in diesem 
Rechtsstreit entschieden und festgestellt, dass 
diese Vorgehensweise der Dienststelle das Mit-
bestimmungsrecht gem. § 71 Abs. 1 LPVG-BW 
und auch das Unterrichtungsrecht gem. § 75 
Abs. 1 Nr. 2 LPVG-BW verletzte. Eine Rechts-
beschwerde zum BVerwG wurde nicht zugelas-
sen.
Der VGH begründete seine Entscheidung mit 
dem Wortlaut und der Gesetzesbegründung 
zur Neufassung des § 75 Abs. 1 LPVG-BW (da-
mals noch § 71 Abs. 1 LPVG). Der Umstand, 
dass eine Prognose über die Beschäftigungs-
dauer anzustellen sei (»voraussichtlich länger 
als zwei Monate Beschäftigte sein werden«), 
spreche dagegen, allein auf die im Arbeitsver-
trag vereinbarte Befristung auf unter 2 Monate 
abzustellen. Zwar ist grundsätzlich eine ent-
sprechende Befristung entscheidend. Jedoch 
könne es in Ausnahmefällen vom Regelfall – 
keine Mitbestimmung bei Befristung auf zwei 
Monate – doch zu einer Mitbestimmung des 
Personalrats bei einer auf unter 2 Monaten be-
fristeten Einstellung kommen. 
Dabei stellte der VGH auch auf den Beschluss 
des BVerwG vom 27.11.1991 (Az. 6 P 15.90) 
ab. Danach setzt ein Mitbestimmungsrecht des 
Personalrats bei der Einstellung eine Einglie-
derung eines Beschäftigten in die Dienststelle 
voraus. Die Eingliederung wiederum sei davon 

gesetz

§ 75 LPVG-BW 
(1) Der Personalrat hat 
mitzubestimmen in 
Personalangelegenheiten 
der Beschäftigten, die 
voraussichtlich länger als 
zwei Monate Beschäftigte 
sein werden , bei
…
2. Einstellung von 
Arbeitnehmern, Übertra-
gung der auszuübenden 
Tätigkeit bei der Einstel-
lung, Nebenabreden zum 
Arbeitsvertrag, Zeit- oder 
Zweckbefristung des 
Arbeitsverhältnisses, …



  RechtspRechung

39

D e r  Pe r s o n a l ra t  10  |2023

abhängig, ob der Beschäftigte eine regelmäßi-
ge und dauernde, nicht bloß vorübergehende 
und auch nicht geringfügige Arbeit verrichtet. 
Insoweit gelte im Regelfall einer Befristung ei-
nes Arbeitsverhältnisses von unter 2 Monaten 
die Vermutung, dass diese Tätigkeit geringfügig 
und nur vorübergehend sei. Es kommt nach 
der Auffassung des VGH nun darauf an, ob 
die Vermutung, dass eine arbeitsvertraglich auf 
unter 2 Monaten befristeten Tätigkeit geringfü-
gig und nur vorübergehend ist, durch die An-
nahme eines Ausnahmefalls widerlegt werden 
kann.

Praxistipp

Anhaltspunkte für mitbestimmte Ausnah-
mefälle
Die Begründung des VGH wirft für Perso-
nalräte die Frage auf, wann Ausnahmefälle 
in diesem Sinne vorliegen könnten, also bei 
welchen Sachverhaltskonstellationen die 
Befristung auf unter 2 Monaten eine Aus-
nahme vom Regelfall darstellt und deshalb 
der Mitbestimmung des Personalrats unter-
liegt.
Leider führt der VGH in seiner Entschei-
dung zu der Frage, wie mögliche Ausnah-
mefälle vom sogenannten Regelfall be-
stimmt werden können, nur bruchstückhaft 
aus und verweist im wesentlichen auf die 
Entscheidung der Vorinstanz.
Nach der Entscheidung der Vorinstanz VG 
Sigmaringen hat ein Personalrat bei einer 
Befristung unter 2 Monaten dann mitzube-
stimmen, wenn konkrete Anhaltspunkte für 
eine voraussichtlich längere, über die Dauer 
von 2 Monaten hinausgehende Beschäfti-
gung bestehen. Konkrete Anhaltspunkte in 
diesem Sinne können sich ergeben

· aus einer erfolgten Teilnahme des Perso-
nalrats bei Vorstellungsgesprächen von 
Bewerbern auf die jeweilige Stelle,

· aus einer entsprechenden konkreten Stel-
lenausschreibung, wenn dieser eine vo-
raussichtlich längere Beschäftigung ent-
nommen werden kann,

· aus dem Verlauf des Mitbestimmungsver-
fahrens, etwa wenn zunächst eine Stelle 
für ein Jahr ausgeschrieben und dann im 
Mitbestimmungsverfahren das Stellen-
besetzungsverfahren einseitig von der 
Dienststelle abgebrochen wird (weil etwa 
der Personalrat der Einstellung nicht zuge-

stimmt hat) und der betreffende Bewerber 
dann stattdessen lediglich unter 2 Mona-
ten befristet beschäftigt wird,

· aus der Kommunikation der Dienststellen-
leitung, wenn diese beispielsweise in der 
Dienststelle öffentlich kommuniziert, dass 
eine unter 2 Monaten befristete Einstel-
lung nur »vorerst« oder »vorläufig« erfolgt 
sei und der betroffene Beschäftigte nach 
diesen 2 Monaten der »Erprobung« wei-
terbeschäftigt werden würde.

Kein konkreter Anhaltspunkt für eine vo-
raussichtlich längere Beschäftigung soll 
hingegen nach dem VGH die befristete Ein-
stellung unter 2 Monaten auf eine haushal-
terisch als unbefristete Dauerarbeitsstelle 
angeordnete Stelle sein. Ausgeführt wird 
dazu lediglich, dass es keineswegs zwin-
gend sei, eine längerfristige Besetzung mit 
der konkret einzustellenden Person vorzu-
nehmen. Diese Begründung des VGH über-
zeugt jedoch nicht. Es ist nicht ersichtlich, 
weshalb ein Beschäftigter im Regelfall nur 2 
Monate befristet auf eine Dauerarbeitsstelle 
eingestellt werden sollte. Im Gegenteil deu-
tet eine Kurzzeitbefristung auf eine Dauer-
arbeitsstelle regelmäßig darauf hin, dass da-
durch eine zusätzliche Probezeit bzw. eine 
Verlängerung der Probezeit durch die Hin-
tertüre einer zunächst befristeten Beschäfti-
gung vorgenommen wird.
Mitbestimmung bei der Entfristung?
Ein weiterer Aspekt der Entscheidung war 
die Frage, inwieweit die Entfristung einer 
kurzfristigen Beschäftigung unter 2 Mo-
naten im Lichte der Rechtsprechung des 
VGH-BW der Mitbestimmung eines Perso-
nalrates unterliegt. Diese Frage blieb leider 
unbeantwortet.
Hintergrund zu diesem Aspekt ist dieser: 
Nach der Rechtsprechung des BVerwG 
(1.2.1989 – 6 P 2/86) soll ein Personalrat 
bei einer Entfristung entsprechend wie bei 
einer Einstellung zu beteiligen sein. Nach 
einer neueren Entscheidung des VGH 
(3.3.2021 – PL 15 S 3539/20) dagegen sei 
ein Personalrat jedenfalls bei der vertraglich 
vereinbarten Fortführung eines Arbeitsver-
hältnisses über die Regelaltersgrenze hinaus 
nicht zu beteiligen, weil es für eine Mitbe-
stimmung bei einer solchen »Fortführung 
durch Entfristung oder Befristung« keine 
Rechtsgrundlage im LPVG Baden-Würt-
temberg gebe. Der VGH  begründet seine 
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Rechtsauffassung damit, dass bei der No-
vellierung des LPVG Baden-Württemberg 
im Jahr 2013 gerade nicht die Entfristung 
im Unterschied zur Befristung als mitbe-
stimmungsauslösender Tatbestand wörtlich 
enumerativ im LPVG aufgezählt worden 
sei. Nach Auffassung des VGH verletze 
(rechtsdogmatisch) die Verlängerung bzw. 
Entfristung solcher Befristungen ohne Zu-
stimmung des Personalrats kein Mitbestim-
mungsrecht des Personalrats, weil sich ein 
Mitbestimmungsrecht weder aus § 75 Abs. 
1 Nr. 2 LPVG-BW noch aus § 75 Abs. 1 Nr. 
10 LPVG-BW ergebe. 
Leider hat der VGH in seiner aktuellen 
Entscheidung zu diesem Nebenaspekt des 
Sachverhalts nichts ausgeführt und die 
Entscheidung nicht dazu genutzt, hier-
zu eine klärende Position zu beziehen. Es 
bleibt deshalb weiterhin unscharf, ob in Ba-
den-Württemberg nach der Rechtsprechung 
des VGH-BW die Entfristung eines Arbeits-
verhältnisses vollständig der Mitbestim-
mung des Personalrats unterliegt oder nicht. 
Jedenfalls ist zu begrüßen, dass mit der nun 
vorliegenden Entscheidung der VGH einem 
weitgehenden Entfall der Mitbestimmung 
von Personalräten bei erstmaligen Einstel-
lungen, wenn diese systematisch arbeitsver-
traglich nur auf maximal 2 Monate befris-
tet werden, eine Abfuhr erteilt wurde und 
zumindest insofern Rechtsklarheit herrscht.
Unterrichtung des Personalrats
Ein weiterer Nebenaspekt der Entschei-
dung war das Unterrichtungsrecht des 
Personalrats bei kurzfristigen Befristungen 
unter 2 Monaten. Es steht jetzt auch nach 
der Entscheidung des VGH fest, dass bei 
einer erstmaligen Neueinstellung –auch 
wenn diese lediglich auf 2 Monate befristet 
wurde –der Personalrat zu beteiligen ist, 
wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die 
voraussichtliche Dauer der Beschäftigung 
mehr als 2 Monate überschreiten wird, weil 
das Unterrichtungsrecht eines Personalrats 
nach § 71 Abs. 1 Satz 1 LPVG-BW aus des-
sen Aufgabenakzessorietät folgt.
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